
 

 

 

Fahrzeugschätzung 

 

Auftraggeber: Michelle Dorfmann 

 Bezirksgericht Hall 

 6060 Hall in Tirol 

 

Ort, Datum: Rum, am 05.11.2025 

 

 

Harley Davidson Electra Glide 

 (1HD1FV41X8Y670976) 

 

 

Marktwert: € 10.500  

(zehntausendfünfhundert Euro) 

 

  

   Sachverständigenbüro Lamparter 
         Ing. Kurt Lamparter, allg. beeideter und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger 

 

  
 

 

                 Fliederweg 2a 📞   0664 58 30 548     

                 A - 6063 Rum 📧   office@lamparter.at     
                

                              Gutachten  -  Bewertungen  -  Reparaturkalkulationen  -  Fahrzeugschätzungen 
                



Fahrzeugart: Motorrad 

Marke: Harley Davidson 

Type:  Electra Glide 

Erstmalige Zulassung: 01.01.2008 

Fahrgestell-Nr.: 1HD1FV41X8Y670976 

Antriebsart: Benzin  

Hubraum : 1568 ccm 

Leistung(kW) : 64  

Farbe:  schwarz  

Kilometerstand: km  

Nächste §57a: 01.2024 

Bereifung: vo:  Dunlop 130/80 R 17  

                  hi: Dunlop 180/65 R 16 

Vignette:  keine 

 

Die Besichtigung wurde ohne technische Überprüfung und ohne Probefahrt durchgeführt, der 

Motor wurde nicht gestartet. Das Motorrad steht seit etwa einem Jahr ungenutzt und wurde in 

dieser Zeit nicht bewegt oder gefahren. Aufgrund der längeren Standzeit können Standschäden 

nicht ausgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass vor einer erneuten Inbetriebnahme 

Wartungs- und Servicearbeiten erforderlich sind.  

 

Festgestellte Schäden am Fahrzeug: 

Es konnten folgende bewertungsrelevanten Schäden am Fahrzeug festgestellt werden. 

• Diverse Standschäden 

• Starke Verschmutzung 

• Bremsscheiben 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 

 

 

      



 

 

 

 



Weitere Informationen/Fahrzeugbeschreibung: 

Folgende Unterlagen stehen zu Verfügung: 

Auftrag, Typenschein, Zulassung, Schlüssel 

 

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt 

werden, in welcher die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, 

Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch 

Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei 

Gewährleistungsansprüche gegeben. Das gegenständige Objekt weist mehrere Schäden auf. 

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug 

entnommenen Daten, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax 

(Ausstattung) kann nicht gegeben werden. 

Prüfarbeiten sind durchzuführen: 

Alle technischen und elektronischen Bauteile. 

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und 

der notwenigen Zerlegungsarbeiten schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation 

zurzeit noch nicht angeführt sind. 

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet 

keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin 

und gilt nicht als Kauftest. 

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn 

notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen. 

Die angefertigten Lichtbilder vom gegenständlichen Fahrzeug, können natürlich unter der E-Mail 

Adresse office@lamparter.at angefordert werden. 

 

Für die Richtigkeit der Feststellungen  

 

 

 

Der Sachverständige 

Ing. Kurt Lamparter 


